
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 3268-2015/DaDi  
(Referenz-Vorlage: 3011-2015/DaDi) 

Aktenzeichen: 530-004 
  
Fachbereich: 102.2 - Ehrenamt, Sport, Kultur und Partnerschaften 
Beteiligungen:  

  
Produkt: 1.08.01.01 Förderung des Sports 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss 

Ö Zur Kenntnisnahme 

 

  
Betreff: Förderung von Investitionsmaßnahmen der Sportvereine im Landkreis - 

Ergänzung des Förderprogramms 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die fristgemäß zur Förderung angemeldete Maßnahme des TC 1970 Groß-Zimmern e. V. wird 

ergänzend in das investive Sportförderprogramm 2015 aufgenommen. 
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Begründung: 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.12.2014 eine Neuordnung des Systems der investiven 

Sportförderung und eine Schließung der Wartelisten beschlossen. Mit weiterem Beschluss am 

29.06.2015 wurden die Förderrichtlinien in geänderter Form beschlossen und im Vorgriff hierauf 

durch den Kreisausschuss am 16.06.2015 zugehörige Förderbedingungen festgelegt. 

 

Integrierter Bestandteil des neuen Systems der Sportförderung ist die enge Einbeziehung des 

Sportkreis Darmstadt-Dieburg e. V. bei der Entgegennahme und Prüfung eingehender 

Förderanträge und die Erarbeitung einer Empfehlung für ein jährliches Sportförderprogramm. Der 

Entwurf für das Jahr 2015, dessen Maßnahmen durch den Sportkreis alle als förderfähig angesehen 

und mit zehn Prozent der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden sollen, liegt als Anlage 1 

zu dieser Vorlage vor. Über die Vergabe entscheidet gemäß den Richtlinien über die Sportförderung 

der Kreisausschuss. 

 

Die in 2015 nicht verausgabten Mittel stehen vorbehaltlich notwendiger Gremienbeschlüsse im 

Zuge des Jahresabschlusses im folgenden Jahr als Haushaltsausgaberest zur Verfügung und 

verstärken den Fördertopf in 2016. Anträge für das Förderprogramm 2016 können noch bis zum 

31.03.2016 gestellt werden, das Förderprogramm soll bis spätestens zum 31.07.2016 vorliegen. 

 

Die Sportkommission wird in ihrer nächsten Sitzung gesondert über das Förderprogramm 

unterrichtet. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Produkt: 1.08.01.01.00 

Investitionsmaßnahme: 5.800001.530 

  

Aufwendungen 2015 2016 2017 

Sachkonto: 8050508 108.280,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Erträge 2015 2016 2017 

Sachkonto:  0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

 

 

 

Anlage:  

 

 Anlage 1: aktualisiertes Sportförderprogramm 
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